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Der Deutsche Ärztetag hat eine Reform der

medizinischen Hochschulen, vor allem
zugunsten einer besseren Lehre, gefordert.

Der zentrale Vorschlag: Die Fakultäten
sollen um außeruniversitäre Einrichtungen
erweitert werden, um einen stärkeren Bezug
der Ausbildung zur ärztlichen Berufspraxis

zu gewährleisten.
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Prof. Dr. Christoph Fuchs:
„Organisationsruhe“ für die
Medizinischen Fakultäten
wird es nicht geben.

Foto: Aevermann
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„Aufgabe und Ziel
künftiger Medi-
zinischer Fakul-

täten muß es sein, die
stark am medizinisch-
naturwissenschaftlichen
Grundwissen orientierte
heutige Universitätsaus-
bildung stärker in eine
praxis- und anwendungs-
bezogene künftige Aus-
bildung zu überführen.
Diese Ausbildung muß
zur ’generellen Arztreife‘
führen und damit zur effi-
zienten Berufsausübung
und zur ärztlichen Weiter-
bildung befähigen.“ –
Dies sind Kernsätze aus
einer Resolution, die der
99. Deutsche Ärztetag
Anfang Juni in Köln ver-
abschiedete.

„Die Medizinischen
Hochschulen im Wandel
des Gesundheitswesens“
lautete eines der Schwer-
punktthemen des Ärzte-
tages, und der Vorstand
der Bundesärztekammer
hatte in den Mittelpunkt
seines von den Delegier-
ten mit großer Mehrheit
angenommenen Leitantrages die Frage gerückt, wie die
Effizienz der Medizinischen Fakultäten angesichts
knapper Ressourcen gesteigert werden kann, insbeson-
dere zur Qualitätsverbesserung der Lehre.

Erweiterung der Fakultät

Die klinische Aus-
bildung an den Uni-
versitätsklinika krankt
nach Auffassung des
Ärztetages vor allem
daran, daß diese heute
in der Regel Aufgaben
der Maximalversorgung
wahrnehmen. Der zen-
trale Reformvorschlag
lautet daher: Die Medi-
zinische Fakultät muß
über das Klinikum hin-
aus erweitert werden
um Einrichtungen, die
zur praxisnahen, an der
Alltagsmedizin orien-
tierten Lehre, For-

schung und Krankenversorgung geeignet sind. Als Ein-
richtungen einer solchen „erweiterten Fakultät“ kämen
beispielsweise die vorklinischen Institute, die Poliklini-

ken und Ambulanzen,
akademische Lehrkran-
kenhäuser und Lehrpra-
xen in Frage.

Die aus der neuen Or-
ganisationsform erwach-
senden Koordinations-
aufgaben erfordern nach
Meinung der Ärzteschaft
einen hauptamtlichen
Dekan als „Manager“ der
„erweiterten Fakultät“.
Das Curriculum soll von
den Universitätsprofes-
sorinnen und -professo-
ren gemeinsam mit den in
die Lehre eingebundenen
Fachvertretern aus den
universitätsexternen Be-
reichen erarbeitet wer-
den.

Was erwartet die Gesell-
schaft?

Den Reformbedarf be-
gründete der Hauptge-
schäftsführer der Bundes-
ärztekammer, Prof. Dr.
Christoph Fuchs, mit den
dramatischen Entwick-
lungsprozessen in Gesell-
schaft und Gesundheits-

system und – damit zusammenhängend – Veränderun-
gen in der Medizin und sich wandelnden Erwartungen
der Gesellschaft auch an die Medizinischen Fakultäten.
Das Gesundheitssystem müsse die „Knappheit der Mit-
tel“ als gegeben ansehen und sich fragen lassen: „Wel-
che Erwartungen hat die Gesellschaft an die Fakultät?“
statt umgekehrt zu fragen, was die Fakultäten von der
Gesellschaft benötigen.

Nach Fuchs’ Worten ist eine der gesellschaftlichen
Erwartungen zweifellos, daß die Allgemeinmedizin an
den Medizinischen Fakultäten künftig stärker berück-
sichtigt werden muß. „Um nicht in die Bodenlosigkeit
des Spezialistischen zu geraten, sollten sich die Fakultä-
ten in der Lehre darauf vorbereiten“, sagte Fuchs.

Mit Blick auf die Lehre müsse eine dem Gemeinwohl
verpflichtete Fakultät ihr Ausbildungsziel am „Arztbild
der Zukunft“ orientieren, also daran, welche Qualifika-
tionen unsere Gesellschaft in 10 bis 15 Jahren von neu
approbierten Ärztinnen und Ärzten erwartet.

Hierzu gehört laut Fuchs auch „eine hohe kommuni-
kative und soziale Kompetenz über das rein fachliche
Wissen hinaus“. Die Lehrinhalte müßten sich an der
ärztlichen Praxis orientieren und am Anspruch der „Er-
ziehung zur Arzt-Persönlichkeit“ messen lassen.

Insgesamt dürften sich die Medizinischen Hochschu-
len angesichs der dynamischen gesellschaftlichen Ent-
wicklung nicht auf „Organisationsruhe“ einstellen, son-
dern hätten sich auf Wettbewerb, Dienstleistungsorien-
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❞ Aufgabe und Ziel künftiger
Medizinischer Fakultäten
muß es ein, die stark am

medizinisch-naturwissenschaftlichen
Grundwissen orientierte heutige

Universitätsausbildung stärker in
eine praxis- und anwendungsbezogene

künftige Ausbildung zu überführen.
Diese Ausbildung muß zur

‘generellen Arztreife‘ führen
und damit zur effizienten
Berufsausübung und zur

ärztlichen Weiterbildung befähigen.❝
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Prof. Dr. Jörg Hoppe: Ziel
der Ausbildung ist die „allge-
meine Arztreife“.

Foto: Aevermann
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tierung sowie moderne
Methoden der Führung
und Organisation umzu-
stellen.

„Fakultäten sollen Studen-
ten aussuchen“

Einen „Nachholbe-
darf der Lehre“ an den
Medizinischen Fakultä-
ten und die Notwendig-
keit zur Erneuerung kon-
statierte auch Prof. Dr.
Horst Dieter Becker, der
Geschäftsführende Ärzt-
liche Direktor der Chir-
urgischen Klinik der Uni-
versität Tübingen. Aber
er stellte unmißverständ-
lich fest: „Aus- und Wei-
terbildung müssen pri-
mär an wissenschaftli-
chen Standards ausge-
richtet werden. Bedarfs-
und Berufserfordernisse
sind zu beachten, dürfen
aber niemals die bestim-
menden Determinanten
für ein Curriculum an einer wissenschaftlichen Hoch-
schule sein.“

Er verlangte von der Gesellschaft eine klare Vorgabe
des Ausbildungsziels.Wenn weiterhin eine wissenschaft-
lich fundierte ärztliche Ausbildung gewünscht werde –
und nicht eine fachhochschulähnliche Form – müßten
die Fakultäten mehr Eigenverantwortung erhalten, und
zwischen den Universitäten müsse Konkurrenz möglich
werden.

Becker schlug vor, das Studium auf die sechs Basis-
fächer Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie, Pädia-
trie, Allgemeinmedizin und Psychologie zu konzentrie-
ren und zusätzlich Wahlfächer anzubieten. So könnten
unterschiedliche Universitäten unterschiedliche
Schwerpunkte in der Lehre setzen.

Er forderte darüber hinaus die Abschaffung der Mul-
tiple-choice-Fragen im Prüfungswesen und der Vergabe
der Medizinstudienplätze durch die Zentralstelle in
Dortmund. Die Auswahl der Studenten solle den Hoch-
schulen überlassen werden. Das Kapazitätsrecht müsse
den Erfordernissen einer stärkeren Praxisorientierung
des Studiums angepaßt werden, etwa durch starre Zu-
lassungsquoten für jede Medizinfakultät.

Hierarchien und Besitzstandsdenken

Deutliche Kritik am Status quo übte der Leiter der
Unfallchirurgie der Chirurgischen Klinik der Univer-
sität München, Prof. Dr. Günter Lob. Er sprach von der
„Unmöglichkeit, Krankenversorgung auf höchstem Ni-
veau, Forschung im internationalen Wettbewerb (und
eine) bestmögliche Lehre zum kombinieren“.

Dies sei ein Struktur-
problem, und die über-
kommenen Hierarchien
im „heiligen Hain der
Universität“ sowie Be-
sitzstandsdenken (ein-
schließlich Verteidigung
des Liquidationsrechts
für Klinikdirektoren)
stellten starke Hemm-
nisse für die Durchset-
zung moderner Personal-
führungsprinzipien und
sachgerechter Arbeitstei-
lung dar.

Evaluation ist erforderlich 

Für Wettbewerb inner-
halb der Fakultäten und
zwischen den Fakultäten
plädierte auch Prof. Dr.
Reinhard Pabst, der Rek-
tor der Medizinischen
Hochschule Hannover.
Dieser müsse auf dem Bo-
den gesicherter Daten vor
sich gehen. Pabst plä-
dierte für eine Evaluation

der medizinischen Ausbildung, die während des Studi-
ums, an dessen Ende sowie während der Weiterbildung
und der weiteren Berufstätigkeit ansetzen solle. Hieraus
seien wertvolle Schlußfolgerungen für Aus- und Weiter-
bildung abzuleiten. Beispielsweise gaben bei einer in
Hannover durchgeführten Befragung 85 Prozent der
Ärztinnen und Ärzte zum Zeitpunkt der Facharztprü-
fung an, daß Sie während ihrer Weiterbildung Interesse
an Lehrveranstaltungen der Medizinischen Fakultät ge-
habt hätten.

„Allgemeine Arztreife“ als Ausbildungsziel

Die Erwartungen der
verfaßten Ärzteschaft an
die Medizinischen Fakul-
täten formulierte Prof.
Dr. Jörg Hoppe, der Prä-
sident der Ärztekammer
Nordrhein und Vizepräsi-
dent der Bundesärzte-
kammer. Das besondere
Augenmerk der Ärzte-
schaft gelte der Lehre,
„weil wir ein Berufsleben
lang mit den ‘Produkten‘
der Ausbildung zurecht-
kommen müssen“, sagte
Hoppe.

Er wies darauf hin,
daß sich inzwischen auch
rechtlich die Lage gegen-
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Prof. Dr. Horst Dieter
Becker: Aus- und Weiterbil-
dung müssen primär an wis-
senschaftlichen Standards
ausgerichtet werden.

Foto: Aevermann
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über früheren Jahren
deutlich verändert habe.
So sehe § 95 SGB V den
erfolgreichen Abschluß
einer Weiterbildung als
Voraussetzung für die
Eintragung in das Ver-
tragsarztregister vor.
Darüber hinaus habe
das „Facharztstandard-
Urteil“ des Bundesge-
richtshofs vom 10. März
1992 zur Folge, daß der
Patient grundsätzlich
fachärztliche Qualität
erwarten könne, so daß
der Arzt in Weiterbil-
dung nur unter Aufsicht
eines weitergebildeten
Facharztes tätig werden
dürfe.

Daraus ergebe sich, daß das Ausbildungsziel der Me-
dizinischen Fakultät lediglich die „Erziehung zur allge-

meinen Arztreife“ sein könne, nicht jedoch zur unmit-
telbaren Berufstüchtigkeit.

In diesem Zusammenhang stellte Hoppe klar, daß
niemand „Hausärzte an den Medizinischen Fakultäten
ausbilden will“; dies sei auch nicht Sinn eines entspre-
chenden Passus im derzeit streitig diskutierten Entwurf
einer Änderung der ärztlichen Approbationsordnung.
Vielmehr komme es darauf an, daß die Lehrer an den
Hochschulen ihren Medizinstudierenden die Allge-
meinmedizin als mögliches Feld der Berufstätigkeit be-
wußt machten, während bisher fast ausschließlich Spe-
zialitäten im Vordergrund gestanden hätten. „Allge-
meine Arztreife“ sei also etwas ganz anderes als „All-
gemeinarzt-Reife“.

Hoppe stellte fest, daß die Diskussion über die Qua-
lität der Ausbildung seit 1970 andauert und sprach von
einem „Desaster“. Nun sei es an der Zeit, daß die Lehre
und damit auch die Organisationsstrukturen der Medi-
zinischen Fakultäten an die Anforderungen der Appro-
bationsordnung („allgemeine Arztreife“) angepaßt
würden. Ferner müsse die Zusammenarbeit von Ärzte-
kammern und Fakultäten in der Weiterbildung intensi-
viert werden.


